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3.5.2 § 45 Gesuchsunterlagen für Bauanzeigen
1 Die Bauanzeige muss einen aktuellen Situationsplan mit Darstellung des vermassten Vorhabens
sowie einen Beschrieb in Stichworten enthalten und ist vom Grundeigentümer bzw. der
Grundeigentümerin zu unterzeichnen.

Materialien
Absatz 1 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden kaum Änderungen vorgenommen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit
der bisherigen Regelung (§ 25a alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018).
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